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Nach einer dreijährigen Phase des politischen Umbruchs in Burkina Faso, geprägt vom Volksaufstand Ende Oktober 
2014, dem Ende des langjährigen Regimes des Staatspräsidenten Blaise Compaoré und einer einjährigen Übergangs-
zeit, die nach erfolgreich durchgeführten freien und demokratischen Wahlen beendet, jedoch zwischenzeitlich durch 
die Erfahrung eines gescheiterten Staatsstreichs in Frage gestellt war, steht dieses westafrikanische Land vor dem 
Vorhaben, seine staatliche Ordnung grundlegend zu reformieren. Möglicherweise schon bald werden seine Bürgerin-
nen und Bürger über eine neue Verfassung entscheiden. Unabhängig vom Ausgang dieses Prozesses steht bereits jetzt 
außer Frage, daß die an der Erarbeitung des Entwurfs für die neue Verfassung beteiligten „Lebendigen Kräfte der Na-
tion“ eine in fachlicher wie kultureller Hinsicht, in Bezug auf Inhalt und Verfahren der Ausarbeitung bemerkenswerte 
Leistung vollbracht haben, bei der die Errungenschaften des modernen Verfassungsstaates und die bewährten, auf 
Konsens ausgerichteten afrikanischen Traditionen in harmonischer Weise zusammengeführt werden. Insoweit wird 
die Verfassung der V. Republik Burkina Fasos der weiteren Entwicklung des Verfassungsstaates in Afrika voraus-
sichtlich diverse neue Impulse verleihen und kann von daher eine Vorbildfunktion für den Kontinent entfalten. Um 
diese Hoffnung vermittelnden Entwicklungstendenzen aus europäischer Perspektive zu veranschaulichen, bemüht der 
vorliegende Beitrag sich um eine summarische Aufarbeitung des betreffenden zeitgeschichtlichen Geschehens unter 
besonderer Berücksichtigung verfassungsstaatlicher Aspekte, gefolgt von einer Darstellung ausgewählter Beispiele 
für die Umsetzung der historischen Erfahrungen Burkina Fasos in neuen verfassungsrechtlichen Normen.

Klaus Grütjen

Burkina Faso auf dem Weg zur V. Republik
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|| Klaus Grütjen 

 

In dem Jahr, in dem Bayern feierlich das 
200-jährige Jubiläum der öffentlichen Ver-
kündung seiner ersten dauerhaften Verfas-
sung sowie den 100. Geburtstag des Über-
gangs von der Monarchie zur Republik 
begeht1, begibt der westafrikanische Staat 
Burkina Faso sich an die in Bezug auf Ver-
fahren und Arbeitsumfang umfassendste 
Verfassungsreform seit Erlangung seiner 
politischen Unabhängigkeit am 5. August 
19602. Wahrscheinlich in der ersten Jahres-
hälfte 2019 soll die Verfassung der Fünften 
Republik den Bürgerinnen und Bürgern die-
ses Landes zur Annahme durch ein Referen-
dum vorgelegt werden. Die Fertigstellung 
des Entwurfs dieses Verfassungstexts bildet 
den vorläufigen Abschluss einer Entwick-
lung, die ihren Anfang mit dem Volksauf-
stand Ende Oktober 2014 nahm, der den 
damaligen Staatspräsidenten Blaise Com-
paoré zum Rücktritt zwang und somit seiner 
27 Jahre währenden Herrschaft über dieses 
Land ein Ende setzte3. International vielfa-
che Beachtung fand die Art und Weise, in 
der dieser Machtwechsel erfolgte.  

Entgegen aller Erwartungen in Anbetracht 
der gravierenden Umstände eines Umsturzes 
gab es bei dem Volksaufstand Ende Oktober 
2014 eine verhältnismäßig geringe Zahl von 
Opfern. In verfassungsrechtlicher Hinsicht 
bemerkenswert ist das beständige Bemühen 
aller Beteiligten, den durch die Verfassung 
der Vierten Republik vom 11. Juni 19914 
vorgegebenen Rahmen der staatlichen Or-
ganisation auch unter diesen Bedingungen 
eines Ausnahmezustandes so weit wie mög-
lich zu wahren. Hierauf wird im Folgenden 
noch näher einzugehen sein. 

 

Nach modernem Verständnis ist die Ver-
fassung eines Staates Ausdruck eines grund-
legenden gesellschaftlichen Konsenses über 
seine Organisationsstruktur und Regierungs-
form. Der Verfassungstext ist damit zugleich 
Spiegel eines vom Staatsvolk angestrebten 
politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungszustandes. Die inzwischen allgemein 
anerkannten Grundrechtsnormen und Struk-
turprinzipien wie beispielsweise Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit erhalten in den Ent-
wicklungsstufen des Verfassungsstaates 
jeweils spezifische Ausprägungen, unter 
Berücksichtigung und Einbeziehung spezifi-
scher kultureller Besonderheiten und Wer-
tentscheidungen5. Diese spielen gerade bei 
der Betrachtung des aktuellen Prozesses der 
Verfassungsgebung in Burkina Faso eine 
wichtige Rolle und begründen insoweit Al-
leinstellungsmerkmale der jüngeren Verfas-
sungsentwicklung auf dem afrikanischen 
Kontinent. 

I. Die Verfassung überlebt den Sturz des 
Regimes 

Der Inhalt des neuen Verfassungsent-
wurfs für Burkina Faso und das inklusive 
und stark konsensorientierte Verfahren sei-
ner Ausarbeitung haben ihren Ursprung zum 
großen Teil in den Ereignissen um den 
Volksaufstand, der seinen Höhepunkt am 30. 
und 31. Oktober 2014 fand, und den daran 
anschließenden politischen Entwicklungen. 

Am 21. Oktober 2014 hatte der damali-
ge Ministerrat unter dem Vorsitz des Staats-
präsidenten Blaise Compaoré den Entwurf 
eines Gesetzes zur erneuten Änderung des 
Artikels 37 der Verfassung angenommen, 
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der Compaoré die Kandidatur für eine weite-
re Amtsperiode als Staatsoberhaupt ermög-
lichen sollte6. Dieser Beschluß löste in der 
Zivilgesellschaft weitgehende Entrüstung 
aus, die sich in den folgenden Tagen in zahl-
reichen Protesten und Demonstrationen 
niederschlug. Als erkennbar wurde, dass die 
Regierung sich trotz alledem nicht von ih-
rem Vorhaben abbringen ließ und die ge-
plante Verfassungsänderung unter allen 
Umständen in der Nationalversammlung zur 
Abstimmung bringen wollte, schritten die 
Demonstranten zur Tat und stürmten am 
Vormittag des 30. Oktober 2014 den Sitz 
des Parlaments, den sie sogleich in Flam-
men setzten7. Daran änderte auch die Tatsa-
che nichts mehr, dass Compaoré den um-
strittenen Gesetzesentwurf noch am Abend 
desselben Tages zurückzog und die Regie-
rung auflöste8. 

Schnell wurde klar, dass die Lage für 
das frühere Regime völlig außer Kontrolle 
geraten war. Ermutigt wurden die demonst-
rierenden Bürger und Bürgerinnen durch das 
erstaunlich zurückhaltende Vorgehen der 
Sicherheitskräfte, das sie in ihrer Hoffnung 
und Einschätzung bestätigte, ihre Forderun-
gen nach einem Rücktritt von Compaoré und 
seiner Regierung durchsetzen zu können. 
Dieser Fall trat dann auch am 31. Oktober 
2014 ein. Unter Bezugnahme auf die ein-
schlägige Bestimmung des Art. 43 der Ver-
fassung erklärte Blaise Compaoré seinen 
Rücktritt9 und machte damit den Weg frei 
für den von der überwiegenden Mehrheit 
erwünschten Machtwechsel. 

Auf diese Erklärung folgte zunächst ei-
ne Reihe von einander teilweise widerspre-
chenden Deklarationen und Verfügungen 
unterschiedlicher Herkunft, deren jeweilige 
Legitimation bis heute rechtlich nicht voll-
ständig geklärt ist und die auch in dokumen-
tarischer Hinsicht noch nicht vollständig 
erfasst sind. So wurde der 31. Oktober 2014 
in der Geschichte Burkina Fasos zum „Tag 
der drei Staatspräsidenten“.  

Nachdem etwa um 13.00 Uhr der Rück-
tritt von Blaise Compaoré offiziell bekannt-

gegeben worden war, verkündete der Ober-
kommandierende der Streitkräfte, General 
Nabéré Honoré Traoré, dass fortan er wäh-
rend einer Übergangszeit von maximal zwölf 
Monaten das Amt des Staatschefs ausüben 
werde. Nur drei Stunden später erschien der 
stellvertretende Kommandeur des präsidia-
len Sicherheitsregiments (Régiment de Sé-
curité Présidentiel – RSP), Oberstleutnant 
Yacouba Isaac Zida, in Begleitung von nam-
haften Vertretern der Zivilgesellschaft auf 
dem Platz der Nation in Ouagadougou, er-
klärte die vorherigen Anordnungen des Ge-
nerals Traoré für nichtig und verkündete 
seinerseits die Auflösung des Parlaments 
und der Regierung. Zugleich suspendierte er 
die Verfassung und kündigte die Einsetzung 
eines Organs an, das die nun begonnene 
Übergangsphase steuern sollte10. Nur am 
Rande sei erwähnt, dass auch der frühere 
General Kouamé Lougué und die Vorsitzende 
der Oppositionspartei „Parti pour le Dévelo-
ppement et le Changement“ (PDC), Saran 
Sérémé, Anspruch auf die Staatsführung 
erhoben und entsprechende Mitteilungen an 
die Medien richteten11. Noch am selben Tage 
traten die Kontrahenten Traoré und Zida in 
diskrete Verhandlungen miteinander ein. 
Am 1. November 2014 war die Situation 
schließlich dahingehend geklärt, dass Zida 
in der Übergangszeit zunächst die Funktion 
des Staatspräsidenten wahrnehmen sollte12. 

Traditionelle Autoritäten, Zivilgesellschaft und 
internationale Gemeinschaft als tragende Pfei-
ler des Übergangs 

Festzuhalten bleibt bereits an dieser 
Stelle die bedeutende Vermittlerrolle, die die 
traditionellen Autoritäten des Landes in die-
sem Abstimmungsprozess gespielt haben. So 
fanden mehrere der entscheidenden Gesprä-
che zwischen den Beteiligten im Palast des 
Mogho Naba, des Kaisers der Mossi, unter 
dessen Mitwirkung in Ouagadougou statt13. 

Kennzeichnend für den weiteren Prozess 
war der Druck, den die Zivilgesellschaft, die 
Gelehrten und die internationale Gemein-
schaft von Beginn an auf die neue militäri-
sche Führung Burkina Fasos aufbauten und 
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aufrechterhielten, um zur verfassungsmäßi-
gen Ordnung zurückzukehren und die Füh-
rung der Staatsgeschäfte wieder an zivile 
Instanzen zu übergeben. In der Tat leitete 
der neue Staatschef Zida unmittelbar nach 
der Übernahme seiner Funktion breit ange-
legte Abstimmungsprozesse mit allen politi-
schen Parteien, zivilgesellschaftlichen Akt-
euren und der internationalen Gemeinschaft 
ein. Schon nach wenigen Tagen wurde ein 
Konsens dahingehend erzielt, dass die Ver-
fassung vom 2. Juni 1991 wieder in Kraft 
gesetzt und die Ausübung der Staatsgewalt 
binnen kürzester Frist einem Organ unter 
ziviler Führung übertragen werden sollte14. 

Eine Charta zur Steuerung des Transitions-
prozesses 

Die folgenden in verfassungsrechtlicher 
Hinsicht wichtigen Etappen des Prozesses 
bestanden in der Ausarbeitung und Verab-
schiedung einer „Charta für den Übergang“ 
(Charte de la Transition), die die Verfassung 
vom 2. Juni 1991 ergänzen und das Funktio-
nieren und Zusammenwirken der Staatsor-
gane während der Phase des Übergangs, 
d.h. bis zur Organisation freier und demo-
kratischer Wahlen regeln sollte, sowie in der 
einvernehmlichen Bestimmung einer Per-
sönlichkeit, die als „Übergangspräsident“ 
(Président de la Transition) das Amt des 
Staatspräsidenten ausüben sollte. Nachdem 
mehrere der an der Abstimmung beteiligten 
Parteien Entwürfe für eine solche Charta 
vorgelegt hatten15, erzielten die Verhand-
lungspartner am 13. November 2014 Einig-
keit über die Formulierung dieses Textes16, 
der drei Tage später im Rahmen eines feier-
lichen Staatsaktes unterzeichnet wurde17. 
Ebenfalls am 16. November benannte eine 
eigens hierfür eingerichtete Kommission 
den Übergangspräsidenten, den früheren 
Spitzendiplomaten Michel Kafando, der sei-
nem Land bereits vor der Revolution des 
Jahres 1983 als Außenminister gedient hat-
te18. 

 
 
 

Die Schlüsselrolle des Verfassungsrates 

Nachdem Zida am 15. November 2014 
die Aussetzung der Verfassung von 1991 
wieder aufgehoben hatte, trat mit dem Ver-
fassungsrat ein Staatsorgan in Erscheinung, 
das von den Ereignissen des 30. und 
31. Oktober nicht direkt betroffen war, weil 
es weder von dem scheidenden Präsidenten 
Compaoré noch von den Militärs aufgelöst 
worden war. Zunächst verlieh der Verfas-
sungsrat dem laufenden Transitionsprozess 
eine verfassungsrechtliche Legitimation, 
indem er offiziell die Vakanz des Postens 
des Staatspräsidenten feststellte19. Sodann 
forderte er die „Lebendigen [im Sinne von 
‚tragenden‘] Kräfte der Nation, einschließ-
lich der Nationalen Streitkräfte“ dazu auf, 
sich zu konzertieren, um eine vom Konsens 
getragene zivile Persönlichkeit zu benen-
nen, die übergangsweise die Funktion des 
Staatspräsidenten ausüben sollte20 und be-
stätigte am 17. November die Bestimmung 
von Michel Kafando für die Wahrnehmung 
dieses Amtes21. 

Mit diesen Entscheidungen schrieb der 
burkinische Verfassungsrat in zweierlei Hin-
sicht Geschichte. Zum einen erweiterte er 
aufgrund seiner eigenen Entscheidung den 
ihm durch die Verfassung definierten Zu-
ständigkeitsbereich, indem er sich selbst die 
Kompetenz für die Einleitung des Verfahrens 
zur Feststellung der Vakanz des Postens des 
Präsidenten zuerkannte. Nach Art. 43 Abs. 2 
der Verfassung hätte er diesbezüglich von 
der Regierung angerufen werden müssen. 
Diese war zuvor aber aufgelöst worden, so 
dass diesbezüglich ein verfassungsrechtli-
ches Vakuum entstanden war. Zum anderen 
trug er mit dem Aufgreifen des im Zusam-
menhang mit dem Volksaufstand von den 
Beteiligten mehrfach verwendeten Begriffs 
der „Lebendigen Kräfte der Nation“22 we-
sentlich zur Schaffung einer neuen Verfas-
sungsinstitution bei, die den gesellschaftli-
chen Konsens in der Vielfalt seiner Bestand-
teile auf der Basis allgemein anerkannter 
Werte voraussetzt und verkörpert, deren 
Legitimation jedoch nicht auf allgemeinen 
und demokratischen Wahlen beruht, son-
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dern aus ebendiesem Konsens hervorgeht23. 
Zumindest in Ansätzen ließe sich eine kon-
zeptuelle Verbindungslinie zu Art. 20 Abs. 4 
des deutschen Grundgesetzes ziehen, der 
allen Deutschen das Recht zum Widerstand 
gegen jeden zugesteht, der es unternimmt, 
die durch die Verfassung bestimmte [d.h. 
auf gesellschaftlichem Konsens beruhende – 
Zusatz des Verfassers] staatliche Ordnung zu 
beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht mög-
lich ist. Im Falle Burkina Fasos sollte dieser 
Konsens halten, bis zum Ende der Über-
gangsphase und darüber hinaus bis heute. 

Mit seiner Ernennung zum Premiermi-
nister am 18. November 201424 erhielt Ya-
couba Isaac Zida eine neue Funktion, die er 
etwa ein Jahr lang beibehalten sollte. Die 
Einsetzung der neuen Regierung erfolgte 
fünf Tage später25, wobei der Präsident der 
Transition sich zugleich das Amt des Au-
ßenministers vorbehielt26 und der Premier-
minister zusätzlich das Ressort der Verteidi-
gung zugesprochen bekam27. Die Funktion 
des Parlaments nahm in der Übergangspha-
se der Nationale Transitionsrat (Conseil 
National de la Transition – CNT) wahr, der 
sich nach Art. 12 der Transitionscharta aus 
insgesamt 90 Mitgliedern zusammensetzte, 
von denen 30 den dem Block des Oppositi-
onsführers angeschlossenen Parteien ange-
hörten, 25 die Zivilgesellschaft repräsentier-
ten, weitere 25 aus den Reihen der Verteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte stammten und 
zehn Mitglieder andere politische Parteien 
vertraten28. 

Die Transitionsphase sollte die Dauer 
eines Jahres nicht überschreiten (Art. 20 der 
Charta), allerdings sollten die für diese 
Übergangszeit eingesetzten Organe so lange 
bestehen bleiben, bis die in der Verfassung 
vorgesehenen regulären Organe ihre Funkti-
on aufnehmen würden (Artt. 21, 23). Der 
Transitionsrat gab sich in der Folge eine 
Geschäftsordnung29, die vom Verfassungsrat 
als verfassungskonform befunden wurde30 
und somit in Kraft treten konnte. 

Eine Wertentscheidung, die die Verfas-
ser der Transitionscharta mit deren Unter-

zeichnung verbindlich getroffen hatten, war, 
dass von der Kandidatur für das Amt des 
Transitionspräsidenten sowie für ein Mandat 
im Transitionsrat ausgeschlossen war, wer 
die vom durch den Volksaufstand gestürzten 
Regime beabsichtigte Änderung des Artikels 
37 der Verfassung unterstützt hatte. Um die 
Neutralität des Transitionsprozesses zu 
wahren und eine eventuelle Parteinahme 
der Inhaber von mit ihm verbundenen 
Staatsämtern zu verhindern, schlossen die 
Bestimmungen der Artt. 4 und 13 Abs. 4 der 
Transitionscharta eine eventuelle Kandida-
tur des Transitionspräsidenten und des Prä-
sidenten des Transitionsrates für die kom-
menden Wahlen des Staatspräsidenten und 
der Nationalversammlung ausdrücklichaus. 

In ihrem einleitenden Artikel 1 nannte 
die Transitionscharta die Werte, die für die 
Steuerung der Übergangsphase und die da-
mit betrauten Organe und Persönlichkeiten 
als Orientierung dienen sollten: Vergebung 
und Versöhnung, Inklusion, Verantwor-
tungsbewusstsein, Toleranz und Dialog, 
Rechtschaffenheit, Würde, Disziplin und 
Bürgerbewusstsein („civisme“), Solidarität 
und Brüderlichkeit sowie der Geist des Kon-
senses und Einsicht/Urteilsfähigkeit. 

Zu den aus verfassungsrechtlicher Sicht 
bedeutendsten Amtshandlungen des Transi-
tionsrates zählt die bisher letzte Änderung 
der Verfassung von 1991, bei der u.a. fest-
gelegt wurde, dass niemand mehr als zwei 
aufeinanderfolgende oder durch einen Zeit-
raum unterbrochene Amtsperioden als 
Staatspräsident fungieren könne31 sowie – 
in Vorbereitung der für Ende 2015 vorgese-
henen Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen – die Änderung des Wahlgesetzes32. 
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Der gescheiterte Staatsstreich vom Septem-
ber 2015 und die Organisation freier und 
demokratischer Wahlen 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 
hielten die Bürger und Bürgerinnen sowie 
die Partner Burkina Fasos in der Region und 
weltweit noch einmal für eine kurze Zeit den 
Atem an. Am 16. September unternahm der 
frühere Kommandeur des präsidialen Si-
cherheitsregiments (RSP), General Gilbert 
Diendéré, den Versuch, das Transitionsre-
gime zu stürzen, was diesem vielverspre-
chenden Prozess ein vorzeitiges Ende berei-
tet hätte33.  

Und einmal mehr ist es dem grundle-
genden politischen und gesellschaftlichen 
Konsens, d.h. den vereinten Kräften von 
Politik, Armee und Zivilgesellschaft – darun-
ter erneut dem Mogho Naba, dem Kaiser der 
Mossi34 – wie auch der Solidarität der regi-
onalen und internationalen Gemeinschaft zu 
verdanken, dass dieses Vorhaben nach zehn 
Tagen scheiterte35. Diendéré und einige 
seiner Mittäter sitzen seither in Haft, aller-
dings kommt die Aufarbeitung und Behand-
lung seines Falles durch die Justiz bisher 
kaum bzw. nur äußerst schleppend voran. 
Dem außenstehenden Beobachter erscheint 
es, als ob das für die burkinische oder ten-
denziell sogar westafrikanische Gesellschaft 
charakteristische Postulat der unbedingten 
Aufrechterhaltung des grundsätzlichen Kon-
senses hier eine seiner Kehrseiten zeigt, 
nämlich einen Mangel an Entscheidungs- 
und Durchsetzungskraft bei der Verhängung 
angemessener Sanktionen. 

Immerhin lieferte der gescheiterte 
Putsch dem Übergangspräsidenten und sei-
ner Regierung hinreichende Motive, um das 
RSP, die „Armee neben der Armee“, aufzulö-
sen36 und damit einen potentiell weiterhin 
schädlichen Faktor für das Gelingen der 
Transition zu beseitigen. 

Nach Überstehen dieser letzten Schwie-
rigkeiten konnte das Transitionsregime sich 
an seine letzte große Aufgabe begeben, 
nämlich die Organisation der Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen. Wegen des 

Putschversuchs musste der ursprünglich für 
den 11. Oktober 2015 vorgesehene Termin 
für den ersten Gang der Präsidentschafts-
wahlen37, der aus organisatorischen und 
Haushaltsgründen mit den Parlamentswah-
len kombiniert werden sollte38, auf den 29. 
November 2015 verlegt werden39. Dieser 
Termin konnte schließlich eingehalten wer-
den. Der Kandidat Roch Marc Christian 
Kaboré erhielt bereits im ersten Wahlgang 
bei einer Wahlbeteiligung von 60% etwas 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stim-
men, so dass eine Stichwahl nicht mehr er-
forderlich war40. Auch die Wahl der 
127 Abgeordneten der neuen Nationalver-
sammlung verlief ohne Schwierigkeiten41. 
So trat am 29. Dezember 2015 mit Kaboré 
seit mehr als 30 Jahren der erste aus allge-
meinen und freien Wahlen hervorgegangene 
Präsident Burkina Fasos sein Amt an42. Die-
ser ernannte bereits eine Woche darauf den 
Premierminister43 und die anderen Mitglie-
der der Regierung44. Damit war die Transiti-
onsphase erfolgreich abgeschlossen. Und 
die Verfassung hatte den Sturz des Regimes 
des früheren Präsidenten Blaise Compaoré, 
unter dem sie entstanden war, überlebt. 

 

II. Eine geprüfte Nation auf dem Weg zu 
einer neuen Verfassung 

Bereits in der Dynamik des Volksauf-
standes Ende Oktober 2014 waren in Burki-
na Faso Forderungen nach der Ablösung der 
Verfassung der Vierten Republik von 1991 
aufgekommen45. Diese Tendenzen griff der 
neu gewählte Staatspräsident Roch Marc 
Christian Kaboré schon zu Beginn seiner 
Amtszeit auf und setzte per Dekret vom 14. 
April 2016 eine Verfassungskommission ein 
und beauftragte sie damit, innerhalb von 60 
Tagen einen Entwurf für die Verfassung der 
Fünften Republik zu erarbeiten46. Die Kom-
mission besteht aus insgesamt 92 Vertretern 
aller politischen und (zivil-) gesellschaftli-
chen Gruppen einschließlich der Sicherheits- 
und Streitkräfte, diverser Berufsstände, Ge-
werkschaften und Vertretern aus Forschung 
und Lehre (Art. 3 des Gründungsdekretes47). 
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Als Präsident der Verfassungskommission 
wurde der langjährige Verfechter der Men-
schen- und Bürgerrechte in Burkina Faso, 
Rechtsanwalt Halidou Ouédraogo, berufen48. 

Die Kommission richtete sich in den ihr 
zugewiesenen Räumlichkeiten im in dem 
Viertel Ouaga 2000 in der Hauptstadt gele-
genen Kongresspalast ein und nahm am 29. 
September 2016 ihre Arbeit auf. Dabei wur-
de sie von einem in Art. 8 ihres Gründungs-
dekretes vorgesehenen „Technischen Komi-
tee“ unterstützt, das seine fachliche Exper-
tise bei der Erarbeitung der Durchführungs-
bestimmungen für die neue Verfassung und 
bei der Abfassung des Abschlussberichts 
einbringen sollte49. Um die Arbeit der Ver-
fassungskommission nicht von außen zu 
beeinflussen, tagte diese in geheimer Sit-
zung. 

In einem ersten Schritt begaben die 
Kommissionsmitglieder sich an die Redakti-
on des Verfassungstextes. Hierfür bildete sie 
sechs Fachausschüsse, deren Beiträge dann 
in einem einheitlichen Text zusammenge-
führt und im Plenum verabschiedet wurden. 

Hieran schloss sich ein Prozess der 
Konzertierung mit den „Lebendigen Kräften 
der Nation“ an (so der Wortlaut des Art. 14 
des Gründungsdekretes), in dessen Verlauf 
der Verfassungsentwurf den Bürgern in den 
13 Regionen Burkina Fasos und der burkini-
schen Diaspora in Afrika, Europa und Ameri-
ka vorgestellt und um deren Kritik und An-
regungen angereichert wurde. In den letzten 
Jahren ist in verschiedenen afrikanischen 
Ländern eine Tendenz einer verstärkten 
Einbindung ihrer im Ausland lebenden Bür-
ger in die Entscheidungsprozesse betreffend 
die politischen Geschicke in der Heimat 
festzustellen. Diese Bemühungen beruhen 
letztlich auch auf der Erkenntnis der Bedeu-
tung dieser Gruppe für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung ihrer Herkunftslän-
der. In diesem Sinne war es nur konsequent, 
dass die Verfassungskommission einige 
Länder mit vergleichsweise hohem Anteil an 
burkinischen Bürgern und Bürgerinnen be-
suchte und deren Stellungnahmen und Mei-

nungen zum Inhalt der neuen Verfassung 
einholte. 

Die Ergebnisse in Form des 200 Artikel 
umfassenden Verfassungsentwurfs50 und des 
dazugehörigen Abschlussberichts mit Erläu-
terungen51 legte sie am 14. November 2017 
dem Staatspräsidenten vor. 

Die im Entwurf der Verfassung für die V. 
Republik enthaltenen Grundrechte und Re-
geln der Staatsorganisation geben eine 
Struktur des Funktionierens der burkini-
schen Politik und Gesellschaft vor, die in der 
Geschichte des Landes begründet ist und auf 
den Erfahrungen seiner Geschichte aufbaut, 
und mit der Burkina Faso sich den aktuellen 
nationalen, regionalen und globalen Heraus-
forderungen stellen soll. Die Bedeutung, die 
der Verfassungsentwurf den traditionellen 
Chefs und dem vorkolonialen Gewohnheits-

Das Westafrika-Projekt der Hanns-
Seidel-Stiftung hat die Verfassungskom-
mission bei der Organisation ihrer Besu-
che der burkinischen Diaspora in Abidjan 
(Côte d’Ivoire), Accra (Ghana), Bamako 
(Mali), Dakar (Senegal) und Libreville 
(Gabun) unterstützt, die vom 16. bis 19. 
März 2017 stattfanden. 

Die von diesen Treffen ausgehenden 
Anregungen, die Eingang in den Entwurf 
der neuen Verfassung gefunden haben, 
sind z.B. die Vertretung der im Ausland 
lebenden burkinischen Bürger und Bür-
gerinnen im Parlament, die Abschaffung 
der Todesstrafe (Bestätigung der Auffas-
sung der Kommission), Regelungsaspek-
te betreffend die burkinische Staatsan-
gehörigkeit und die Wahlen des Staats-
präsidenten sowie die Ausweitung der 
sozialen Grundrechte (Zugang zu Trink-
wasser, Erwerb von Grundeigentum etc.). 

 
Mehr zu unserer aktuellen Arbeit unter: 
https://westafrica.hss.de 
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recht einräumt, zeigt sich beispielsweise in 
dem ihnen in der Präambel ausgedrückten 
Dank, in Verbindung mit dem zugleich ihre 
Rolle als Inhaber und Bewahrer der Bräuche 
und Traditionen der burkinischen Gesell-
schaft hervorgehoben wird, wie auch in der 
in Art. 137 enthaltenen grundsätzlichen An-
erkennung der traditionellen (Rechts-) Ge-
bräuche und der Notwendigkeit der Herstel-
lung ihrer Vereinbarkeit mit den fundamenta-
len Verfassungsprinzipien. 

Innovationen einer modernen Stufe des Ver-
fassungsstaates afrikanischer Prägung 

Die wichtigsten Charakteristika und 
Neuerungen dieses Verfassungstexts lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

Abgesehen von einer allgemeinen Stär-
kung der Grundrechte, die bereits durch den 
Umfang des 41 Artikel zählenden Titels zu 
den Grundrechten, -freiheiten und -pflichten 
belegt wird, setzen sowohl die Präambel als 
auch die Bestimmungen im einführenden 
Grundrechtsteil (Artt. 3 und 4) einen beson-
deren Schwerpunkt auf die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und aller gesellschaft-
lichen Gruppen, besonders der Frauen und 
Jugendlichen, und präzisieren diese Grunds-
ätze durch die Garantie ihrer effektiven Be-
teiligung auf nationaler wie lokaler Ebene 
und in allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens. Eine insbesondere für die Situation der 
Frauen wichtige Bestimmung ist in diesem 
Zusammenhang die Gewährleistung des Zu-
gangs zu und des Eigentums an Grund und 
Boden (Art. 25). Art. 29 verbrieft soziale und 
kulturelle Grundrechte wie z.B. Gesundheit, 
Schulerziehung, gesunde Ernährung und 
Zugang zu Trinkwasser sowie Sport, Freizeit, 
künstlerische und wissenschaftliche Betäti-
gung. Der Besuch der Grundschule ist für 
Kinder beiden Geschlechts verpflichtend 
(Art. 32). Zu den wichtigen Neuerungen im 
Grundrechtsbereich zählt auch die Abschaf-
fung der Todesstrafe (Art. 5 Abs. 2). 

Die allgemeine Verpflichtung zur Re-
chenschaftslegung der öffentlichen Gewalt 
gegenüber den Bürgern, Ausfluss des Prin-
zips der Guten Regierungsführung, erhält in 

der Formulierung des Art. 22 Verfassungs-
rang. 

Mechanismen zur Verhinderung einer Macht-
konzentration und Begrenzung der Amtszeit 
des Präsidenten 

In Bezug auf seine Staatsorganisation 
wird Burkina Faso in der Familie der semi-
präsidentiellen Verfassungsregime französi-
scher Prägung52 verbleiben. Der Staatsprä-
sident und die Regierung bilden gemeinsam 
die Exekutive (Art. 52). Für den Eintritt des 
Falles, dass der durch die Mehrheit im Par-
lament bestimmte Premierminister nicht der 
politischen Strömung des Präsidenten ange-
hört und diese nicht unterstützt, trifft Art. 
54 Abs. 6 die ausdrückliche Regelung, dass 
die Regierung die nationale Politik be-
stimmt und ausführt, außer in den dem Prä-
sidenten vorbehaltenen Bereichen. 

Überhaupt wird in dem Entwurf der 
neuen Verfassung die Rolle der politischen 
Opposition gestärkt. So wird der Staatsprä-
sident gemäß Art. 75 verpflichtet sein, die 
Opposition zu Fragen von nationalem Inte-
resse zu konsultieren. Außerdem wird ihm 
die Möglichkeit zur regelmäßigen Abstim-
mung mit ihr eingeräumt. Nach Art. 113 Abs. 
2 soll die parlamentarische Opposition das 
Recht erhalten, zweimal im Jahr einen An-
trag auf Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses unter ihrem Vorsitz einzubrin-
gen. 

In Anbetracht der historischen Erfah-
rungen Burkina Fasos begrenzt Art. 57 die 
Zahl der auf fünf Jahre festgelegten Amtszeit 
des Präsidenten auf maximal zwei unmittel-
bar aufeinander folgende oder zeitlich un-
terbrochene Mandate. Gleiches gilt für den 
Parlamentspräsidenten (Art. 108 Abs. 3). Im 
Falle der Parlamentsabgeordneten wurde 
eine Beschränkung auf drei Mandate festge-
schrieben (Art. 102).  

 
Die Bestimmung betreffend die Be-

schränkung der Anzahl und der Dauer der 
Amtszeiten des Präsidenten ist insoweit in 
doppelter Weise „verriegelt“, als diese Vor-
schrift nicht Gegenstand einer Verfassungs-
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änderung sein kann (Art. 191) und bereits 
jetzt eine Wirkung entfaltet, indem der jet-
zige Staatspräsident gemäß Art. 197 nur 
noch einmal wiedergewählt werden kann. 
Mit Inkrafttreten dieses verfassungsrechtli-
chen Dispositivs dürfte Burkina Faso einer 
der Staaten des afrikanischen Kontinents 
werden, die sich am besten gegen eine Kon-
zentration und Perpetuierung der Regie-
rungsgewalt in den Händen einer Person 
oder Familie abgesichert haben. Derartige 
Bestrebungen sind weltweit immer noch 
verbreitet, wenn inzwischen auch durch 
völkerrechtliche Normen geächtet53. 

Mehrere der neuen Verfassungsbestim-
mungen betonen die kollektive Verantwor-
tung der Regierung und ihre Rechenschafts-
pflicht gegenüber dem Parlament (Artt. 80, 
116) sowie gegenüber der Justiz (Artt. 161 
f.). 

Stärkung des Parlaments 

Das Parlament, die Nationalversamm-
lung, wird aus der neuen Verfassung ge-
stärkt hervorgehen. Es legt nach Abstim-
mung mit der Regierung selbst seine Tages-
ordnung fest (Art. 123), hat ein Mitsprache-
recht bei der Ernennung von hochrangigen 
Führungskräften der zivilen Verwaltung und 
der Streitkräfte durch den Staatspräsidenten 
(Art. 65) und erfährt eine Ausweitung seiner 
Regelungszuständigkeiten (Art. 137), zum 
Beispiel für die Bereiche des Status der poli-
tischen Opposition, der öffentlichen Auf-
tragsvergabe, der Organisation der inneren 
Sicherheit. Die Vertretung der im Ausland 
lebenden Bürger Burkina Fasos in der Natio-
nalversammlung wird verfassungsrechtlich 
garantiert sein (Artt. 15 und 96). Anderer-
seits wird die Kontrolle über das parlamen-
tarische Handeln verstärkt, indem die von 
der Nationalversammlung getätigten Ausga-
ben der Kontrolle durch den Rechnungshof 
unterliegen (Art. 110 Abs. 3 u. 4) und künf-
tig auch deren Resolutionen und das Haus-
haltsgesetz vom Verfassungsgericht auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit überprüft werden. 

 

Ausbau und Stärkung der Verfassungsge-
richtsbarkeit 

Der Verfassungsrat wird mit Inkrafttre-
ten der neuen Verfassung die Bezeichnung 
„Verfassungsgericht“ erhalten (Artt. 163-
171). Damit einher geht eine entsprechende 
Ausweitung der Zuständigkeiten dieses 
Staatsorgans. Diese umfassen nach Art. 164 
künftig den Schutz der Grundrechte und -
freiheiten von Personen, die Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit der meisten Akte des 
Gesetzgebers, Organstreitverfahren, die 
Kontrolle des Ablaufs von Referenden und 
von Wahlverfahren auf nationaler Ebene 
sowie die Verkündung von deren Ergebnis-
sen und in letzter Instanz die Feststellung 
eines vom Staatspräsidenten begangenen 
Hochverrats. Weiterhin obliegt ihm die Prü-
fung der Verfassungsmäßigkeit von völker-
rechtlichen Akten (Art. 182).  

Neu ist die in derselben Bestimmung 
geregelte Zuständigkeit des Verfassungsge-
richts als letzte Entscheidungsinstanz für alle 
gegen die öffentliche Gewalt gerichteten 
Streitverfahren, für die kein anderer Rechts-
weg gegeben ist sowie die durch Art. 168 
Abs. 3 eröffnete Möglichkeit einer Anrufung 
durch den Bürger. Dieses Recht geht inhalt-
lich noch insoweit über den in Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4a des deutschen Grundgesetzes vorge-
sehenen Fall der Verfassungsbeschwerde 
hinaus, als die Bürger Burkina Fasos künftig 
auch vor Verkündung und Inkrafttreten eines 
Gesetzes eine abstrakte Normenkontrolle, 
d.h. eine Überprüfung seiner Vereinbarkeit 
mit der Verfassung auslösen können. Schließ-
lich behält das Verfassungsgericht die bereits 
dem jetzigen Verfassungsrat zugestandene 
Kompetenz, selbstständig Verfahren in Bezug 
auf seiner Zuständigkeit unterliegende Ange-
legenheiten einzuleiten (Art. 168 Abs. 3). Mit 
der Aufnahme der Tätigkeit des Verfassungs-
gerichts wird das derzeit laufende Mandat 
der Mitglieder des Verfassungsrates enden 
(Art. 199). 

Eine Neuerung betreffend die Verwal-
tungsorganisation des Landes beinhaltet 
Art. 46 des Entwurfs der neuen Verfassung. 
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Mit der Bestimmung, dass das Staatsgebiet 
in Gebietskörperschaften und Verwaltungs-
bezirke unterteilt ist, finden die Verwal-
tungsbezirke (Regionen, Provinzen, Depar-
tements und Dörfer) als Einheiten der de-
konzentrierten staatlichen Verwaltung ne-
ben den dezentralisierten Gebietskörper-
schaften (Regionen sowie städtische und 
ländliche Gemeinden) ausdrücklich Erwäh-
nung in der Verfassung. Art. 143 der Verfas-
sung von 1991 nennt in diesem Zusammen-
hang nur die Gebietskörperschaften. Mit der 
Neuregelung ist zugleich eine Ausweitung 
der Zuständigkeiten des Parlaments verbun-
den. Bisher unterlag die Gliederung der de-
konzentrierten staatlichen Verwaltung der 
Regelungskompetenz der Regierung; diese 
kann bis heute per Dekret (Rechtsverord-
nung) neue Verwaltungsbezirke einrichten, 
zusammenlegen oder schließen. Diese Be-
fugnis wird nach Art. 46 Abs. 2 der neuen 
Verfassung auf das Parlament übergehen. 

Die Justiz umfasst die ordentliche und 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Artt. 147 
Abs. 2, 152 f.). Ein gesondertes Gericht ent-
scheidet in Fällen von Zuständigkeitskon-
flikten zwischen diesen beiden Justizsträn-
gen. Zusätzlich bleibt die Einrichtung der 
Militärgerichtsbarkeit erhalten (Art. 154). 
Der oberste Repräsentant der Judikative 
wird der Erste Vorsitzende des Kassations-
gerichtshofes sein (Art. 158). 

Der für die Verfolgung von Akten des 
Hochverrats, des Verfassungsbruchs und der 
Veruntreuung öffentlicher Mittel durch den 
Staatspräsidenten und von Regierungsmit-
gliedern begangenen Verbrechen und Ver-
gehen zuständige Hohe Gerichtshof (Haute 
Cour de Justice) wird nach Abschluss der 
letzten bei ihm anhängigen Verfahren seine 
Tätigkeit einstellen und geschlossen (Art. 
200). 

Der frühere Wirtschafts- und Sozialrat, 
Charakteristikum der Verfassungen franzö-
sischer Prägung, ist in der neuen Verfassung 
nicht mehr ausdrücklich erwähnt, vorgese-
hen ist aber die Schaffung eines „Organs zur 
Entscheidungshilfe und Vorwegnahme sozia-

ler Veränderungen“, dessen genaue Be-
zeichnung, Zusammensetzung, Zuständig-
keiten und Organisation einfachgesetzlich 
bestimmt werden (Art. 179). Beibehalten 
werden vom Prinzip her auch das Verfas-
sungsorgan der Ombudsperson (Médiateur 
du Faso), deren genaue Bezeichnung, Auf-
trag, Organisation und Befugnisse einfach-
gesetzlich geregelt werden (Art. 178). 

Die jetzige Unabhängige Nationale 
Wahlkommission (Commission Electorale 
Nationale Indépendante – CENI), deren Ein-
richtung bisher auf einer einfachgesetzli-
chen Regelung beruht, erhält künftig den 
Rang eines unabhängigen Verfassungsor-
gans (Art. 176). 

Einbindung der Streitkräfte in den republika-
nischen und rechtsstaatlichen Kontext 

Die Nationale Armee soll eine republi-
kanische Institution sein und der Nation und 
den staatlichen Institutionen dienen; sie 
soll zudem apolitisch und neutral sein (Art. 
91). Indem ihre Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Aufrechterhaltung der inneren 
Sicherheit dem Gesetzesvorbehalt unter-
stellt werden (Art. 92 Abs. 1), werden die 
Streitkräfte in den republikanischen und 
rechtsstaatlichen Kontext eingebunden. 

Zentrale Botschaft und Ausblick: Rechtsstaat-
lichkeit als Voraussetzung für Entwicklung 

Die zentrale Botschaft, die die Nation 
Burkina Fasos mit der angestrebten Verkün-
dung ihrer neuen Verfassung an die Außen-
welt richten will, besteht darin, dass die 
Völker der Erde die Geschehnisse in diesem 
Land in aller Bescheidenheit als Beispiel 
dafür nehmen sollen, wie ein Staat im Aus-
nahmezustand den Rechtsstaat dominiert 
habe und wie der Volksaufstand vom Okto-
ber 2014 als die Summe des von den Bür-
gern und Bürgerinnen geleisteten Wider-
standes letztlich zur Wiederherstellung des 
Rechtsstaates geführt habe. Dieses Beispiel 
solle belegen, dass es keine Alternative zum 
Rechtsstaat gebe, und dass es ohne den 
Rechtsstaat keine Entwicklung geben kön-
ne54. 
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Bei Abschluss der Redaktion des vorlie-
genden Beitrages zeichnete sich ab, dass 
der Staatspräsident beabsichtigt, möglich-
erweise im ersten Quartal 2019 per Refe-
rendum über den Verfassungsentwurf für die 
Fünfte Republik abstimmen zu lassen. Aus 
bayerischer, deutscher und europäischer 
Sicht können diese Bemühungen nur unter-
stützt werden. Möge dieses Unternehmen 
der burkinischen Nation von Erfolg gekrönt 
und auch den anderen Gesellschaften des 
afrikanischen Kontinents von Nutzen sein. 

 
 
|| Dr. Klaus Grütjen 

 
Der Autor ist Leiter des von der Hanns-Seidel-
Stiftung unterstützten Projekts „Dezentralisie-
rung, Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und 
Konfliktprävention“ in Westafrika, mit Sitz in 
Ouagadougou. 
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